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4. Der Präsident des Kindermissionswerkes, der / die 
Vertreter/in des BDKJ-Bundesvorstandes und der / 
die Vertreter/in des Sekretariates der Deutschen Bi-
schofskonferenz bilden den Vorstand. Sie leiten im 
Wechsel die Vergabekommission. 

5. Die Vergabekommission tagt in der Regel viermal 
jährlich. 

6. Die Vergabekommission entscheidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit führen die jeweiligen Vorsitzen-
den eine Entscheidung herbei. 

7. Die Vergabekommission entscheidet über die Mit-
telvergabe. 

8. Im Ausnahmefall kann der Präsident des Kinder-
missionswerkes über Anträge bis zur Höhe von 
EUR 5.000,– entscheiden. 

9. Wenn in besonderen dringenden Fällen Hilfe erfor-
derlich wird, die mindestens EUR 5.000,– beträgt 
und EUR 30.000,– nicht übersteigt, entscheidet der 
Vorstand. Über Bewilligungen durch den Präsiden-
ten und den Vorstand erhält die Vergabekommissi-
on einen Bericht.  

 
Die Ordnung zur Aktion Dreikönigssingen wurde erst-
malig am 25. / 26. April 1993 durch die Deutsche Bi-
schofskonferenz erlassen. 
 
Sie tritt in dieser Form am 01. Juli 2009 in Kraft. 
 
Würzburg, 23. Juni 2009 Für das Erzbistum Berlin: 
 Daniela Dicker 
 Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
 Regionalstelle Berlin 
 
 
 
Nr. 151 Wichtiger Hinweis zur „Christlichen Patien-

tenverfügung“ 

Am 01. September 2009 tritt ein „Gesetz zur Änderung 
des Betreuungsrechts“ in Kraft, das der Bundestag am 

18. Juni 2009 beschlossen hat. Damit sind im Bürgerli-
chen Gesetzbuch (§§ 1901a ff. BGB) die Vorausset-
zungen, die Bindungswirkung und die Reichweite von 
Patientenverfügungen nun ausdrücklich und eindeutig 
geregelt. Die neue Gesetzeslage zur Patientenverfü-
gung hat Konsequenzen für die Anwendung von Pati-
entenverfügungen. Die neuen rechtlichen Regelungen 
sehen in den Grundzügen Folgendes vor: 
 
Patientenverfügungen können nur von einwilligungsfä-
higen Volljährigen verfasst werden. Sie müssen schrift-
lich vorliegen, können aber jederzeit formlos widerrufen 
werden. Sie gelten unabhängig von Art und Stadium 
der Erkrankung. Die in ihnen getroffenen Entscheidun-
gen über eine bestimmte medizinische Behandlung 
sind unmittelbar verbindlich und müssen von Ärzten, 
Betreuern und Bevollmächtigten umgesetzt werden, 
wenn die Behandlungs- und Lebenssituation eintritt, für 
die die Patientenverfügung ausgestellt wurde. Passt die 
Verfügung nicht auf die Krankheitssituation oder liegt 
keine Patientenverfügung vor, müssen Arzt, Betreuer 
und / oder Bevollmächtigter gemeinsam zu einer Ent-
scheidung kommen. Bei Meinungsverschiedenheit ent-
scheidet das Betreuungsgericht. 
 
Das bislang verwendete Formular der „Christlichen Pa-
tientenverfügung“ gibt auch weiterhin Aufschluss über 
Ihre Behandlungswünsche. Die Herausgeber der 
„Christlichen Patientenverfügung“ sehen vor, die Ihnen 
vorliegende „Christliche Patientenverfügung“ umge-
hend unter Berücksichtigung der neuen Rechtslage zu 
überarbeiten und neu aufzulegen. 
 
Bonn / Hannover, Juli 2009 Sekretariat der 
 Deutschen Bischofskonferenz 
 
 Kirchenamt der Evangelischen 
 Kirche in Deutschland 
 

 
 
 

Der Erzbischof von Berlin 

Nr. 152 Haushaltsrechnung der Katholischen Kirche des Erzbistums Berlin für das Jahr 2008 

Nach Beschlussfassung durch den Diözesanvermögensverwaltungsrat am 25.09.2009 wird die in Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von 182.096.593,40 EUR ausgeglichene Haushaltsrechnung 2008 der Katholischen Kirche des 
Erzbistums Berlin in nachstehender Fassung veröffentlicht. 
 
Berlin, den 01.10.2009   
Siegel  + Georg Card. Sterzinsky 
  Erzbischof von Berlin 
 
  Manfred Ackermann 
  Cancellarius curiae 
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Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben   
     
  Einnahmen Ausgaben  
  EUR EUR  
         
Einzelplan        

0 Diözesanleitung 523.132,64 7.145.685,56  
1 Allgemeine Seelsorge 1.500.095,56 21.522.141,68  
2 Besondere Seelsorge 1.518.116,81 5.730.146,64  
3 Schule, Bildung, Wissenschaft und Kunst 60.281.460,89 68.487.809,85  
4 Soziale Dienste 2.362.831,12 9.741.685,01  
5 Gesamtkirchliche Aufgaben 11.824,28 2.202.124,19  
6 Finanzen und Versorgung 20.403.563,16 59.328.495,53  

7 Kirchensteuer 95.495.568,94 7.938.504,94  

 Summe Gesamtplan 182.096.593,40 182.096.593,40  

         
         
Zusammenstellung der Einzelpläne 

        
Einzelplan 0 - Diözesanleitung 

        
01 Leitung und Leitungsgremien 325.635,58 906.401,32
02 Allgemeine Verwaltung 38.577,88 2.394.468,44
03 Finanzverwaltung 37.153,46 1.124.624,83
04 Bauverwaltung 549,39 366.571,43
05 Offizialat 10.387,60 217.622,99
06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung 24.129,99 787.878,65
07 Öffentlichkeitsarbeit 53.550,13 351.258,68
08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen 22.776,39 452.904,45
09 Räte und Mittelinstanzen 10.372,22 543.954,77

 Summe EP O 523.132,64 7.145.685,56

      
Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge 

      
11 Leitung 5.463,93 240.704,39
12 Diözesane Seelsorge 546.643,92 1.174.959,96
14 Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden) 944.228,62 20.097.889,17
15 Ordensgemeinschaften 3.759,09 8.674,42
19 Friedhöfe 0,00 -86,26

 Summe EP 1 1.500.095,56 21.522.141,68

      
Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge 

      
22 Jugendseelsorge  826.229,72 2.226.457,34
23 Erwachsenenseelsorge 72.101,67 387.802,99

24 Berufsbezogene Seelsorge 263.102,93 559.542,72

25 Ausländerseelsorge 83.618,70 1.115.491,28

26 Behindertenseelsorge 2.969,06 78.044,95

27 Krankenseelsorge 184.703,73 789.265,71

29 Sonstige Sonderseelsorge 85.391,00 573.541,65

 Summe EP 2 1.518.116,81 5.730.146,64
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  Einnahmen Ausgaben  
  EUR EUR  
         
Einzelplan 3 - Schule und Bildung 

      
31 Leitung 65.213,90 404.254,65
32 Religionsunterricht an öffentl. / kath. Schulen 8.319.399,35 11.809.026,70
33 Katholische Schulen (eigene Trägerschaft) 50.826.941,90 53.366.896,87
34 Canisius-Kolleg 0,00 174.618,72 1)

 Sancta-Maria-Schule 0,00 28.788,14 2)

35 Erwachsenenbildung 247.758,11 491.840,28
 Kath. Akademie in Berlin e.V. (inkl. Künstlerhaus) 105.690,00 856.500,00 3)

36 Kath. Hochschule für Sozialwesen Berlin 693.138,03 1.285.394,72 4)

37 Kunst- und Denkmalspflege 12.429,60 59.714,70
38 Medien  0,00 1.475,07
39 Musikalische Veranstaltungen (Chöre) 10.890,00 9.300,00

 Summe EP 3 60.281.460,89 68.487.809,85

      

Einzelplan 4 - Soziale Dienste 

      

41 Caritasverbände 0,00 4.990.439,14
42 CV Liegenschaften 32.676,76 15.482,34
43 Kindertagesstätten (in den Kirchengemeinden) 48.951,08 2.209.167,97
44 Heime (St. Otto-Heim Zinnowitz) 2.279.403,28 2.233.421,66
47 CV Beratungsstellen / Pro Vita 0,00 265.200,00
49 Sonstige soziale Aufgaben 1.800,00 27.973,90

 Summe EP 4 2.362.831,12 9.741.685,01

      

Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben 
      

50 Verbandsumlage 0,00 2.056.587,50
53 Länderaufgaben 8.500,00 132.454,70
54 Weltkirchliche Aufgaben 3.324,28 13.081,99

 Summe EP 5 11.824,28 2.202.124,19

      

Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung 
      

61 Erbschaften 3.998,49 3.998,49
62 Staatsleistungen 3.633.042,26 0,00
63 Allgemeines Grundvermögen 3.288.547,79 2.248.410,88
64 Allgemeines Kapitalvermögen 2.693.226,48 196.040,11
65 Kapitaldienste 294.240,08 8.677.006,52
66 Versorgung 362.680,01 11.190.386,29
68 A/O Einnahmen / Ausgaben 10.127.828,05 34.895.273,58
69 Auflösung von / Zuführung zu Rücklagen 0,00 2.117.379,66

 Summe EP 6 20.403.563,16 59.328.495,53
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  Einnahmen Ausgaben  
  EUR EUR  
         
Einzelplan 7 - Kirchensteuer 

      

71 Kirchensteuern 83.796.868,94 1.900,13

 Finanzausgleich 6.641.500,00 918.820,75

 Clearing 5.057.200,00 4.167.700,00

 Verwaltungskosten 0,00 2.850.084,06

 Summe EP 7 95.495.568,94 7.938.504,94

     
1) Weitergeleitete Senatsmittel für die Erteilung von Religionsunterricht 

2) Weitergeleitete Senatsmittel für die Erteilung von Religionsunterricht 

3) Zuschuss Kath. Akademie: 793.500 €; Kürzung um 50.000 € in zwei Teilschritten 2009 und 2010 
4) inkl. Zuschuss KHSB: 675.000 €; Kürzung um 100.000 € sukzessive von 750.000 € (2005) auf 650.000 € (2009) 

 
 
 

Erzbischöfliches Ordinariat 

Nr. 153 Hinweise zur Durchführung der Adveniat-
Aktion 2009 in allen katholischen Kirchen-
gemeinden Deutschlands 

Wir bitten alle hauptamtlich in der Seelsorge Tätigen, 
die Materialien zur diesjährigen Adveniat-Aktion zu be-
achten. Diese wurden von der Adveniat-Geschäftsstelle 
an alle Pfarrämter geschickt und dienen einerseits der 
Vorbereitung von Gottesdiensten im Advent und ande-
rerseits der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. Auf diese Wei-
se soll es gelingen, dass Adveniat durch ein gutes Kol-
lektenergebnis in die Lage versetzt wird, der Kirche in 
Lateinamerika weiterhin verlässlich Hilfe leisten zu kön-
nen. 
 
Haiti ist das ärmste Land Lateinamerikas und der Kari-
bik. Obwohl es dort seit 2004 eine demokratisch ge-
wählte Regierung gibt, existieren so gut wie keine Ver-
waltungsstrukturen. Armut und Arbeitslosigkeit haben 
viele Haitianer in die Auswanderung getrieben. Die 
größte Auswanderergruppe lebt in der Dominikani-
schen Republik: Etwa 700.000 Haitianer arbeiten dort 
unter härtesten Bedingungen als Tagelöhner und Hilfs-
arbeiter. 
 
Unter dem Motto „Den Armen eine gute Nachricht!“ 
(vgl. Lk 4,18) wurde Haiti zum Beispielland der diesjäh-
rigen Adveniat-Aktion gewählt. Dank der Spenden aus 
Deutschland hilft Adveniat den kirchlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in Haiti, nicht zu resignieren, 
sondern aus dem Glauben heraus zahlreiche Solidari-
tätsprojekte ins Leben zu rufen. 
 
Die bundesweite Eröffnung der Adveniat-Aktion 2009 
findet am 1. Adventssonntag, dem 29. November 2009, 
um 10:00 Uhr im Hohen Dom zu Bamberg statt. Der 

Gottesdienst wird im Domradio (www.domradio.de)  
übertragen. 
 
Für den 1. Adventssonntag (29. November 2009) bit-
ten wir darum, die Plakate auszuhängen, die Opferstö-
cke mit den entsprechenden Hinweisschildern aufzu-
stellen sowie die Adveniat-Zeitschrift („Adveniat-Report 
2009“) auszulegen. 
 
Am 3. Adventssonntag (13. Dezember 2009) soll in 
allen Gottesdiensten einschließlich der Vorabendmes-
se der Aufruf der deutschen Bischöfe verlesen werden. 
An diesem Sonntag sollen ebenfalls die Opfertüten für 
die Adveniat-Kollekte verteilt werden. Es empfiehlt sich, 
die gefalzten Infoblätter zusammen mit den Opfertüten 
zu verteilen. Die Gläubigen werden gebeten, ihre Gabe 
am Heiligabend bzw. am 1. Weihnachtstag mit in den 
Gottesdienst zu bringen bzw. sie auf das Kollektenkon-
to des Erzbistums zu überweisen. Bei der Ausstellung 
von Zuwendungsbestätigungen für Spenden an Adve-
niat ist auf der Zuwendungsbestätigung zu vermerken: 
„Weiterleitung an die Bischöfliche Aktion Adveniat / Bis-
tum Essen, Körperschaft des öffentlichen Rechts“. 
 
In allen Gottesdiensten am Heiligabend, auch in den 
Kinder-Krippenfeiern, sowie in den Gottesdiensten am 
1. Weihnachtsfeiertag ist die Kollekte anzukündigen 
und durchzuführen. Zur Ankündigung eignet sich si-
cherlich ein Zitat aus dem Adveniat-Aufruf der deut-
schen Bischöfe. 
 
Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarrgemeinden 
vollständig bis spätestens zum 10. Januar 2010 auf 
das Konto der Bistumskasse, Kollektenplan-Nr. 22, mit 
dem Vermerk „Adveniat 2009“ zu überweisen. Wir bit-
ten um Einhaltung dieses Termins, da Adveniat gegen-
über den Spendern zu einer zeitnahen Verwendung der 


